
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister
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Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Soziokulturelles Zentrum: Nutzungsvertrag mit KufA e. V.
Organisationseinheit:
Dezernat IV 
41 Fachbereich Kultur

Datum:
03.08.2017

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 10.08.2017 Ö
Ausschuss für Kultur und Wissenschaft (Vorberatung) 11.08.2017 Ö
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 15.08.2017 N

Beschluss:

1) Dem Abschluss eines Vertrages (Anlage) über die Gebrauchsüberlassung der durch 
die Stadt Braunschweig im zukünftigen Gebäudekomplex Westbahnhof 13 angemie-
teten Flächen zum Betrieb eines Soziokulturellen Zentrums an den Verein KufA e. V. 
wird zugestimmt.

2) Die Stadt Braunschweig verpflichtet sich, die anfallenden Betriebs- und Nebenkosten 
bis zu einer Höhe von 110.000 €/Jahr für die Vertragsdauer zu übernehmen.

Sachverhalt:

I. Genese:
Mit Beschluss vom 13. September 2016 (Drs.-Nr. 16-02129) hat der Rat der Stadt Braun-
schweig dem Abschluss eines Mietvertrages mit der WESTand GmbH zur Anmietung von 
Räumlichkeiten für ein Soziokulturelles Zentrum im Westbahnhof 13 zugestimmt. Der Vertrag 
wurde am 01.02.2017 notariell beurkundet. 

Gleichsam wurde die Verwaltung mit den Vorbereitungen dafür beauftragt, dem Verein KufA 
e. V. die von der WESTand GmbH gemieteten Räumlichkeiten entgeltlos zur Verfügung stel-
len zu können und die entsprechenden vertraglichen Nutzungsbedingungen auszuhandeln 
(Drs.-Nr. 16-02633). 

In Umsetzung des Beschlusses Drs.-Nr. 16-02633 wurde ein entsprechender Gebrauchs-
überlassungsvertrag mit dem Verein KufA e. V. für das Soziokulturelle Zentrum entwickelt. 
Dieser Vertragsentwurf ist bereits mit KufA e. V. ausverhandelt.

II. Zur Struktur des Vertrages:
Es handelt sich in der Grundstruktur um eine Gebrauchsüberlassung an KufA e. V. mit der 
Option, die Räume nach Zustimmung durch die Stadt Dritten zum Gebrauch überlassen zu 
können. Er regelt die wesentlichen Fragen der Nutzung des Objektes durch den Verein KufA 
e. V. Darüber hinaus wird die kostenfreie Gebrauchsüberlassung und die Abrechnung der 
Betriebs- und Nebenkosten festgelegt.
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Wesentliche Regelungen sind: 

Gegenstand:
Die mittels Mietvertrag von der WESTand GmbH durch die Stadt gemieteten Flächen des 
Westbahnhofes 13 werden KufA e. V. zum unentgeltlichen Gebrauch überlassen.

Vertragslaufzeit:
Der Vertrag wird für die Dauer von 10 Jahren beginnend mit der Übergabe abgeschlossen. 
Nach 10 Jahren verlängert sich der Vertrag um weitere fünf Jahre, wenn er nicht spätestens 
sechs Monate vor Ablauf der festen Vertragslaufzeit von einer Vertragspartei gekündigt wird.
Diese Laufzeit wurde in den Vertrag übernommen, um der Regelung im Mietvertrag zwi-
schen der Stadt und der WESTand GmbH entsprechend Rechnung zu tragen.

Kostenfreie Überlassung und Betriebs- und Nebenkosten:
Das Soziokulturelle Zentrum im Westbahnhof 13 wird dem Verein KufA e. v. entgeltlos über-
lassen.

Die Stadt übernimmt die Betriebs- und Nebenkosten gemäß § 2 der Betriebskostenverord-
nung und die ihr von der WESTand GmbH oder direkt von Versorgungsunternehmen in 
Rechnung gestellt werden, bis zu einer Gesamthöhe von 110.000 € pro Jahr. Die Stadt ist 
berechtigt, die darüberhinausgehenden Kosten dem Verein in Rechnung zu stellen. Überstei-
gen die Betriebs- und Nebenkosten entsprechend der Abrechnung, die die Stadt von der 
WESTand GmbH oder direkt von Versorgungsunternehmen erhält, einen Betrag von 
110.000 € pro Jahr, ist der Verein berechtigt, anhand des Wirtschaftsplanes darzulegen, 
dass die über den Betrag von 110.000 € pro Jahr hinausgehenden Kosten vom Verein nicht 
getragen werden können. In diesem Falle haben entsprechende Verhandlungen mit der 
Stadt stattzufinden. In diesen Verhandlungen ist der Verein insbesondere berechtigt, Kosten-
steigerungen aufgrund von erhöhten Tarifen und Gebühren anzuführen. 

III. Weiteres Verfahren nach Beschlussfassung:
Im Anschluss an den Beschluss dieser Vorlage wird der in der Anlage beigefügte Vertrag 
von der Stadt und von KufA e. V. unterzeichnet werden.

Der Investor WESTand GmbH hält nach aktuellem Bauzeitenplan eine Übergabe des Miet-
gegenstandes in der zweiten Hälfte des Jahres 2018 für möglich.

Nach Unterzeichnung des Vertrages wird die Verwaltung die Planungen zur Ausstattung des 
Soziokulturellen Zentrums weiter vorantreiben und entsprechende Ausschreibungen und 
Beauftragungen vornehmen. Die notwendigen Mittel für die Ausstattung stehen mit den rest-
lichen 500.000 € unter der Haushaltsstelle 5E.410006 zur Verfügung. 

Die politischen Gremien werden über den weiteren Verlauf unterrichtet.

Dr. Hesse

Anlage/n:

Vertrag zwischen der Stadt Braunschweig und dem Verein KufA e. V.
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     Anlage zum Vertrag zur Gebrauchsüberlassung 

 

 

Aufstellung über die Betriebs- und Nebenkosten sowie 

Instandhaltungskosten 

 

 

1. Die laufenden öffentlichen Lasten des Grundstücks, 

hierzu gehört namentlich die Grundsteuer; 

 

2. die Kosten der Wasserversorgung, 

hierzu gehören die Kosten des Wasserverbrauchs, die Grundgebühren, die Kosten der 

Anmietung oder anderer Arten der Gebrauchsüberlassung von Wasserzählern sowie die 

Kosten ihrer Verwendung einschließlich der Kosten der Eichung sowie der Kosten der 

Berechnung und Aufteilung, die Kosten der Wartung von Wassermengenreglern, die 

Kosten des Betriebs einer hauseigenen Wasserversorgungsanlage und einer 

Wasseraufbereitungsanlage einschließlich der Aufbereitungsstoffe sowie die Kosten für 

die wiederkehrenden Trinkwasserhygieneüberprüfungen bzw. – beprobungen; 

 

3. die Kosten der Entwässerung, 

hierzu gehören die Gebühren für die Haus- und Grundstücksentwässerung, die Kosten für 

die Entleerung des Fettabscheiders sowie die wiederkehrenden Kontrollen und der 

Generalinspektionen, die Kosten des Betriebs einer entsprechenden nicht öffentlichen 

Anlage und die Kosten des Betriebs einer Entwässerungspumpe; 

 

4. die Kosten 

 

a) des Betriebs der zentralen Heizungsanlage einschließlich der Abgasanlage, hierzu 

gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, die Kosten des 

Betriebsstroms, die Kosten der Bedienung, Überwachung und Pflege der Anlage, der 

regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit einschließlich 

der Einstellung durch eine Fachkraft, der Reinigung der Anlage und des 

Betriebsraums, die Kosten der Messungen nach dem Bundes-

Immissionsschutzgesetz, die Kosten der Anmietung oder anderer Arten der 

Gebrauchsüberlassung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung sowie die Kosten 

der Verwendung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung (Wärmemengenzähler 
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oder Heizkostenverteiler) einschließlich der Kosten der Eichung sowie der Kosten der 

Berechnung und Aufteilung  

 

oder 

 

b)  des Betriebs der zentralen Brennstoffversorgungsanlage,  

hierzu gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, die 

Kosten des Betriebsstroms und die Kosten der Überwachung sowie die Kosten der 

Reinigung der Anlage und des Betriebsraums 

 

oder 

 

c) der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme, auch aus Anlagen im Sinne des 

Buchstabens a, hierzu gehören das Entgelt für die Wärmelieferung und die Kosten des 

Betriebs der zugehörigen Hausanlagen entsprechend Buchstabe a 

 

oder 

 

d) der Reinigung und Wartung von Etagenheizungen und Gaseinzelfeuerstätten,  

hierzu gehören die Kosten der Beseitigung von Wasserablagerungen und 

Verbrennungsrückständen in der Anlage, die Kosten der regelmäßigen Prüfung der 

Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit und der damit zusammenhängenden 

Einstellung durch eine Fachkraft sowie die Kosten der Messungen nach dem Bundes-

Immissionsschutzgesetz; 

 

5. die Kosten 

a) des Betriebs der zentralen Warmwasserversorgungsanlage, 

hierzu gehören die Kosten der Wasserversorgung entsprechend Nummer 2, soweit sie 

nicht dort bereits berücksichtigt sind, und die Kosten der Wassererwärmung 

entsprechend Nummer 4 Buchstabe a 

 

oder 

 

b) der eigenständig gewerblichen Lieferung von Warmwasser, auch aus Anlagen im 

Sinne des Buchstabens a, 

hierzu gehören das Entgelt für die Lieferung des Warmwassers und die Kosten des 

Betriebs der zugehörigen Hausanlagen entsprechend Nummer 4 Buchstabe a 

17 von 20 in Zusammenstellung



 

oder 

c) der Reinigung und Wartung von Warmwassergeräten, 

hierzu gehören die Kosten der Beseitigung von Wasserablagerungen und 

Verbrennungsrückständen im Innern der Geräte sowie die Kosten der regelmäßigen 

Prüfung der Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit und der damit 

zusammenhängenden Einstellung durch eine Fachkraft; 

 

6. die Kosten verbundener Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlagen 

a) bei zentralen Heizungsanlagen entsprechend Nummer 4 Buchstabe a und 

entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind, 

 

oder 

 

b) bei der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme entsprechend Nummer 4 

Buchstabe c und entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt 

sind, 

 

oder 

 

c) bei verbundenen Etagenheizungen und Warmwasserversorgungsanlagen 

entsprechend Nummer 4 Buchstabe d und entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht 

dort bereits berücksichtigt sind; 

 

7. die Kosten des Betriebs des Personen- oder Lastenaufzugs, 

hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms, die Kosten der Beaufsichtigung, der 

Bedienung, Überwachung und Pflege der Anlage, der regelmäßigen Prüfung ihrer 

Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit einschließlich der Einstellung durch eine 

Fachkraft sowie die Kosten der Reinigung der Anlage; 

 

8. die Kosten der Straßenreinigung und Müllbeseitigung, 

zu den Kosten der Straßenreinigung gehören die für die öffentliche Straßenreinigung zu 

entrichtenden Gebühren (enthalten sind auch alle aus dem Küchenbetrieb anfallender 

Müll, wie Konfiskat, Biomüll, Papier und Pappe, Restmüll) und die Kosten entsprechender 

nicht öffentlicher Maßnahmen; zu den Kosten der Müllbeseitigung gehören namentlich die 

für die Müllabfuhr zu entrichtenden Gebühren, die Kosten entsprechender nicht öffentlicher 

Maßnahmen, die Kosten des Betriebs von Müllkompressoren, Müllschluckern, 
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Müllabsauganlagen sowie des Betriebs von Müllmengenerfassungsanlagen einschließlich 

der Kosten der Berechnung und Aufteilung; 

 

9. die Kosten der Gebäudereinigung und Ungezieferbekämpfung, 

zu den Kosten der Gebäudereinigung gehören die Kosten für die Säuberung der von den 

Bewohnern gemeinsam genutzten Gebäudeteile, wie Zugänge, Flure, Treppen, Keller, 

Bodenräume, Waschküchen, Fahrkorb des Aufzugs; 

 

10. die Kosten der Gartenpflege, 

hierzu gehören die Kosten der Pflege gärtnerisch angelegter Flächen einschließlich der 

Erneuerung von Pflanzen und Gehölzen, der Pflege von Spielplätzen einschließlich der 

Erneuerung von Sand und der Pflege von Plätzen, Zugängen und Zufahrten, die dem nicht 

öffentlichen Verkehr dienen; 

 

11. die Kosten der Beleuchtung, 

hierzu gehören die Kosten des Stroms für die Außen- und Innenbeleuchtung, einschließlich 

der notwendigen Erneuerung der Leuchtmittel 

 

12. die Kosten der Schornsteinreinigung, 

hierzu gehören die Kehrgebühren nach der maßgebenden Gebührenordnung, soweit sie 

nicht bereits als Kosten nach Nummer 4 Buchstabe a berücksichtigt sind; 

 

13. die Kosten der Sach- und Haftpflichtversicherung, 

hierzu gehören namentlich die Kosten der Versicherung des Gebäudes gegen Feuer-, 

Sturm-, Wasser- sowie sonstige Elementarschäden, der Glasversicherung, der 

Haftpflichtversicherung für das Gebäude, den Öltank und den Aufzug; 

 

14. die Kosten für den Hauswart, 

hierzu gehören die Vergütung, die Sozialbeiträge und alle geldwerten Leistungen, die der 

Eigentümer oder Erbbauberechtigte dem Hauswart für seine Arbeit gewährt, soweit diese 

nicht die Instandhaltung, Instandsetzung, Erneuerung, Schönheitsreparaturen oder die 

Hausverwaltung betrifft; soweit Arbeiten vom Hauswart ausgeführt werden, dürfen Kosten 

für Arbeitsleistungen nach den Nummern 2 bis 10 und 16 nicht angesetzt werden; 

 

15. die Kosten 

a) des Betriebs der Gemeinschafts-Antennenanlage, 
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hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms und die Kosten der regelmäßigen 

Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft einschließlich der Einstellung durch eine Fachkraft 

oder das Nutzungsentgelt für eine nicht zu dem Gebäude gehörende Antennenanlage 

sowie die Gebühren, die nach dem Urheberrechtsgesetz für die Kabelweitersendung 

entstehen, 

 

oder 

 

b) des Betriebs der mit einem Breitbandnetz verbundenen privaten Verteilanlage;  

hierzu gehören die Kosten entsprechend Buchstabe a, ferner die laufenden 

monatlichen Grundgebühren für Breitbandanschlüsse; 

 

16. die Kosten des Betriebs der Einrichtungen für die Wäschepflege, 

hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms, die Kosten der Überwachung, Pflege und 

Reinigung der Einrichtungen, der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und 

Betriebssicherheit sowie die Kosten der Wasserversorgung entsprechend Nummer 2, 

soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind; 

 

17. die Kosten des Betriebes von allgem. Lüftungsanlagen, Küchenzu- und abluftanlagen, die 

dazugehörigen Kälteanlagen, sowie die wiederkehrenden Hygieneuntersuchungen und 

Sachverständigenprüfungen. 

 

18. die Kosten des Betriebes von Schankanlagen, sowie wiederkehrenden 

Hygieneuntersuchungen und –prüfungen. 

 

19. die Kosten für die Überprüfung der Bühnen- und Medientechnik, einschließlich der 

erforderlichen Wartungen und möglicher wiederkehrender Sachverständigenprüfungen. 

 

20. Instandhaltungskosten für die technischen Anlagen insbesondere, 

(Die genaue Aufstellung der Kostenarten für die zu wartenden und instandzuhaltenden 

Anlagen und Ausstattungsgegenstände wird in einem Nachtrag zum 

Gebrauchsüberlassungsvertrag geregelt.) 
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